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Änderungsantrag 4 
György Schöpflin, József Szájer 
im Namen der PPE-Fraktion 
 
Bericht A7-0035/2014 
Carlo Casini 
Änderung der Artikel 166 (Schlussabstimmung) und 195 Absatz 3 (Abstimmung im 
Ausschuss) der Geschäftsordnung des Parlaments 
2014/2001(REG) 

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments 
Artikel 195 – Absatz 3 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

3. Im Ausschuss wird durch Handzeichen 
abgestimmt, es sei denn, dass ein Viertel 
der Ausschussmitglieder eine namentliche 
Abstimmung verlangt. In diesem Fall 
erfolgt die Abstimmung gemäß Artikel 167 
Absatz 2.  

3. Die Abstimmung erfolgt bei jeder 
einzigen Abstimmung und/oder bei einer 
Schlussabstimmung namentlich gemäß 
Artikel 167 Absatz 2. Die Abstimmung 
über Änderungsanträge sowie andere 
Abstimmungen erfolgen durch 
Handzeichen, es sei denn, der Vorsitz 
beschließt, eine elektronische 
Abstimmung durchzuführen oder ein 
Viertel der Ausschussmitglieder verlangt 
eine namentliche Abstimmung.  

Or. en 

 
 
 


